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Regeste

Beitragsverfügung der Auffangeinrichtung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Zu den anfechtbaren Verfügungen gehören jene der Auffangeinrichtung im
Bereiche der beruflichen Vorsorge, zumal diese öffentlichrechtliche Aufgaben des Bundes
erfüllt (Art. 33 Bst. h VGG in Verbindung mit Art. 60 Abs. 2bis des Bundesgesetzes vom
25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVG, SR
831.40]). Eine Ausnahme bezüglich des Sachgebietes ist vorliegend nicht gegeben (Art. 32
VGG).

E. 1.2
Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet der Verwaltungsakt der
Auffangeinrichtung vom 12. Dezember 2011 (act. 30), welcher eine Verfügung im Sinne
von Art. 5 Abs. 1 VwVG darstellt. Dagegen hat der Beschwerdeführer am 22. Januar 2012
(Postaufgabe: 23. Januar 2012 (B-act. 1) fristgerecht (Art. 50 in Verbindung mit Art. 22a
Abs. 1 Bst. b VwVG) und formgerecht (52 VwVG) Beschwerde erhoben. Als Adressat ist
er durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges
Interesse an deren Änderung oder Aufhebung (Art. 48 Abs. 1 Bst. a bis c VwVG). Nachdem
auch der geforderte Kostenvorschuss fristgerecht geleistet worden ist, sind sämtliche
Prozessvoraussetzungen erfüllt, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist.

E. 1.3
Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der
Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und, wenn - wie hier - nicht eine kantonale
Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat, die Unangemessenheit (Art. 49 VwVG).

E. 1.4
Streitig und zu prüfen ist die Rechtmässigkeit der Beitragsverfügung vom 12. Dezember
2011, mit welcher die Vorinstanz den Rechtsvorschlag im Betreibungsverfahren Nr. ... im
Umfang von Fr. 8'098.20 zuzüglich 5 % Sollzinsen aufgehoben hat.

E. 2.1



Obligatorisch zu versichern ist jeder Arbeitnehmer, der das 17. Altersjahr vollendet hat und
bei einem Arbeitgeber mehr als den gesetzlichen Jahres-Mindestlohn gemäss Art. 2 Abs. 1
BVG in Verbindung mit Art. 5 der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2, SR 831.441.1) erzielt und bei der
AHV versichert ist (Art. 5 Abs. 1 BVG). Beschäftigt ein Arbeitgeber Arbeitnehmer, die
obligatorisch zu versichern sind, muss er sich gemäss Art. 11 BVG einer in das Register für
die berufliche Vorsorge eingetragenen Vorsorgeeinrichtung anschliessen oder eine solche
errichten.

E. 2.2
Die Auffangeinrichtung ist eine Vorsorgeeinrichtung (Art. 60 Abs. 1 BVG). Sie ist
verpflichtet, Arbeitgeber, die ihrer Pflicht zum Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung nicht
nachkommen, anzuschliessen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a BVG). Der Anschluss erfolgt
rückwirkend (Art. 11 Abs. 3 BVG).

E. 2.3
Gemäss Art. 12 Abs. 1 BVG haben die Arbeitnehmer oder ihre Hinterlassenen Anspruch
auf die gesetzlichen Leistungen, auch wenn sich der Arbeitgeber noch keiner
Vorsorgeeinrichtung angeschlossen hat. Diese werden von der Auffangeinrichtung erbracht.
Art. 2 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung
der beruflichen Vorsorge (SR 831.434; im Folgenden: Verordnung über die Ansprüche der
Auffangeinrichtung) sieht vor, dass der Arbeitgeber von Gesetzes wegen für alle dem
Obligatorium unterstellten Arbeitnehmer der Auffangeinrichtung angeschlossen wird, falls
der gesetzliche Anspruch eines Arbeitnehmers auf eine Versicherungs- oder
Freizügigkeitsleistung zu einem Zeitpunkt entsteht, an dem sein Arbeitgeber noch keiner
Vorsorgeeinrichtung angeschlossen ist (vgl. Art. 11 Abs. 3 BVG). Diese Bestimmung muss
im Zusammenhang mit Art. 60 Abs. 2 Bst. d BVG betrachtet werden, wonach die
Auffangeinrichtung verpflichtet ist, die Leistungen nach Artikel 12 BVG auszurichten.
Insofern regelt Art. 12 BVG einen Spezialfall gegenüber Art. 11 BVG (BGE 129 V 237 E.
5 mit Hinweisen). Schliesst sich ein Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung an,
so sind alle dem Gesetz unterstellten Arbeitnehmer bei dieser Vorsorgeeinrichtung
versichert (Art. 7 Abs. 1 BVV2). Will sich der Arbeitgeber verschiedenen registrierten
Vorsorgeeinrichtungen anschliessen, so muss er die Gruppen der Arbeitgeber so
bestimmen, dass alle dem Gesetz unterstellten Arbeitnehmer versichert sind (Art. 7 Abs. 2
BVV2).

E. 3.1
Nachdem die Vorinstanz mit prozessleitender Verfügung vom 30. Januar 2012
insbesondere auch betreffend die Frage der hinreichenden Verfügungsbegründung zur
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden war (B-act. 2), teilte diese am 16. Mai
2012 vernehmlassungsweise mit, in diesem Zusammenhang sei auf die umfangreiche
Korrespondenz zu verweisen, die vor Erlass der Beitragsverfügung geführt worden sei. Eine
Verletzung des rechtlichen Gehörs sei daher nicht auszumachen (B-act. 8).

E. 3.2.1
Die Begründungspflicht ist wesentlicher Bestandteil des Anspruchs auf rechtliches Gehör
im Sinne von Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
vom 18. April 1999 (BV; SR 101). Sie soll verhindern, dass sich die Behörde von
unsachlichen Motiven leiten lässt, und den Betroffenen ermöglichen, die Verfügung



gegebenenfalls sachgerecht anzufechten. Dies ist nur möglich, wenn sich sowohl die
betroffene Person als auch die Rechtsmittelinstanz über die Tragweite des Entscheids ein
Bild machen können. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt
werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf welche sich ihre Verfügung
stützt. Dies bedeutet indessen nicht, dass sie sich ausdrücklich mit jeder tatbeständlichen
Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen muss. Vielmehr kann sie
sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 136 I 229 E.
5.2 S. 236, 124 V 180 E. 1a S. 181).

E. 3.2.2
Die Frage, ob die Vorinstanz die Begründungspflicht verletzt hat, kann vorliegend offen
gelassen werden. Selbst wenn dies zutreffen würde, wäre dieser Mangel als geheilt zu
qualifizieren, da der Beschwerdeführer Gelegenheit erhalten hat, zu den in der
Vernehmlassung der Vorinstanz vom 16. Mai 2012 (B-act. 8) enthaltenen Motiven im
Rahmen der Replik vom 18. Juni 2012 (B-act. 10) Stellung zu nehmen. Ein Nachteil ist ihm
nicht erwachsen (vgl. hierzu insb. BGE 116 V 28 E. 4b und 107 Ia 1 E. 1), zumal das
Bundesverwaltungsgericht sowohl den Sachverhalt als auch die Rechtslage frei überprüft
(vgl. hierzu ergänzend auch BGE 137 I 195 E. 2.3.2). Selbst bei Vorliegen einer
schwerwiegenden Verletzung des rechtlichen Gehörs wäre von einer Rückweisung der
Sache zur Gewährung des Gehörsanspruchs an die Vorinstanz abzusehen, da dies zu einem
formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem
Interesse des Beschwerdeführers an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu
vereinbaren wären (vgl. hierzu BGE 137 I 195 E. 2.3.2, 136 V 117 E. 4.2.2.2; SVR 2010 IV
Nr. 14 S. 45 E. 2.4.1).

E. 4
Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, dass er aufgrund der Schlussabrechnungen der
Vorinstanz vom 2. Juli und 25. November 2009 (act. 13 und 14), auf welchen der Hinweis
angebracht worden war, es seien damit sämtliche Ansprüche gegenüber der
Auffangeinrichtung abgegolten, keine weiteren Zahlungen zu leisten hat. Dieser
Auffassung kann nicht gefolgt werden, denn die vorübergehende Duldung des
rechtswidrigen Zustands in Form der falsch abgerechneten Beiträge hindert die Vorinstanz
nicht an der späteren Behebung dieses Zustandes. Damit kann es vorliegend insbesondere
auch mit Blick auf die Verjährung jedoch nicht sein Bewenden haben:

E. 5.1
Entgegen ihrer Auffassung in ihrem Schreiben vom 7. Oktober 2011 erhielt die Vorinstanz
nicht erst Ende 2010 (act. 28), sondern bereits zu einem früheren Zeitpunkt Kenntnis von
der Berentung von C._______. So wurde beispielweise im Schreiben der B._______ vom
16. Juni 2009 - welches bei der Vorinstanz am 18. Juni 2009 eingegangen war - erwähnt,
dass die Vorinstanz diesem Mitarbeiter bereits am 22. Oktober 2008 mitgeteilt habe, es
stünden ihm aus der beruflichen Vorsorge seines ehemaligen Arbeitgebers keine Leistungen
zu und die Vorinstanz sei davon ausgegangen, die ganze Rente sei zufolge des Unfalls vom
25. Oktober 2002 zugesprochen worden. Weiter führte die Vorinstanz in ihrem Schreiben
vom 7. Oktober 2011 aus, sie habe nach Beendigung der Anstellung von C._______ -
gemäss vorliegender Akten nach dem 31. Mai 2005 (act. 35) - eine IV-Verfügung über eine
ganze Rente ab dem 1. Oktober 2003 erfahren (act. 28). Da die entsprechende Verfügung
der Invalidenversicherung nicht aktenkundig ist, der Zeitpunkt des Verfügungserhalts nicht



eruiert werden kann und die Ausführungen der Vorinstanz, sie habe erst Ende 2010 von den
falsch abgerechneten Beiträgen - und folglich von der Berentung - erfahren, nach dem
Dargelegten nicht zutreffen können, kann die Frage der Verjährung nicht abschliessend
geklärt werden. Die Behauptung, die Forderung sei gemäss Art. 41 Abs. 2 in Verbindung
mit Art. 129 bis 142 OR nicht verjährt, hat die Vorinstanz deshalb durch entsprechende
Beweismittel zu belegen. Bereits aus diesem Grund kann die angefochtene Verfügung vom
12. Dezember 2011 nicht geschützt werden. Hinzu kommt weiter Folgendes:

E. 5.2
Mit Schreiben vom 1. April 2011 orientierte die Vorinstanz den Beschwerdeführer über die
- aufgrund der Nachversicherung nötig gewordene - nachträgliche Belastung in der Höhe
von Fr. 7'875.20 und erwähnte als Beilage eine detaillierte Aufstellung der Prämien für
C._______ (act. 21). Da sich diese Aufstellung nicht in den vorliegenden Akten befindet,
kann der entsprechend in Rechnung gestellte Betrag vom Bundesverwaltungsgericht nicht
rechtsgenüglich überprüft werden, zumal auch betreffend die vom Beschwerdeführer für die
Jahre 2004 und 2005 für C._______ deklarierten Lohnsummen (act. 35) keinerlei
Dokumente hinsichtlich der entsprechend erhobenen Sozialversicherungsbeiträge
aktenkundig sind. Mit anderen Worten kann nicht nachvollzogen werden, wie die
Sachverhaltsabklärung genau erfolgt und wie der Weg der Entscheidfindung im Detail
verlaufen ist (vgl. hierzu Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Basel/Genf/Zürich 2003, Rz 10.
zu Art. 46). Unter den gegebenen Umständen resp. mit Blick auf die von der Vorinstanz
eingereichten Akten liegt eine Verletzung der Aktenführungspflicht als Teilaspekt des
Anspruchs auf rechtliches Gehör vor (vgl. hierzu Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
C-7924/2009 vom 4. Januar 2012 E. 6. und C-7868/2009 vom 19. März 2012 E. 4.2).

E. 5.3
Nach dem Dargelegten ist der Sachverhalt nicht bereits aufgrund der aktenkundigen
Dokumente erstellt. Es drängt sich deshalb - unter Aufhebung der angefochtenen
Verfügung vom 12. Dezember 2011 - eine Rückweisung auf, zumal das
Bundesverwaltungsgericht die erforderlichen Sachverhaltsabklärungen ohne übermässigen
Beweiserhebungsaufwand nicht selber vornehmen kann. Im Übrigen ist darauf
hinzuweisen, dass die Vorinstanz nicht befugt ist, mittels Verfügung den Rechtsvorschlag
betreffend die Kosten des Zahlungsbefehls sowie Inkasso- und Mahnkosten für falsche
Rechnungsstellung aufzuheben (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts C-2381/2006
vom 24. Juli 2007 E. 8. und C-7809/2009 vom 29. März 2012 E. 12.3).

E. 6
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist zusammenfassend festzuhalten, dass aufgrund
lückenhafter Aktenlage und mangelhafter Sachverhaltsabklärung die Beschwerde vom 22.
Januar 2012 gutzuheissen und die angefochtene Verfügung vom 12. Dezember 2011
aufzuheben ist. Die Akten sind im Sinne der Erwägungen zur allfälligen Erstellung einer
neuen Beitragsrechnung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

E. 7
Zu befinden bleibt noch über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

E. 7.1
Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt gemäss Art. 63 Abs. 1 VwVG die
Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Der Vorinstanz sind jedoch keine



Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2 VwVG).

E. 7.2
Da die Gutheissung und Rückweisung praxisgemäss als Obsiegen des Beschwerdeführers
zu werten ist (vgl. BGE 132 V 215 E. 6), sind im vorliegenden Fall keine Verfahrenskosten
zu erheben. Die Vorinstanz als Bundesbehörde (BGE 127 V 205) und der nicht anwaltlich
vertretene Beschwerdeführer haben - da diesem keine unverhältnismässig hohen Kosten
entstanden sind resp. er keine solchen geltend gemacht hat - keinen Anspruch auf eine
Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 3 und 4 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
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